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weitere Informationen auf der Seite
www.denkmalpflege.gr.ch

unter Grundlagen -> Inventarisation

http://www.denkmalpflege.gr.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/dpg/bereiche/grundlagen/Seiten/Inventarisation.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/dpg/bereiche/grundlagen/Seiten/Inventarisation.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/dpg/bereiche/grundlagen/Seiten/Inventarisation.aspx


GVG-Nr. 61, 61-A

GVG-Nr. 175 GVG-Nr. 76

Kantonales Bauinventar 
der Gemeinde Cazis

▪ Gesetzesauftrag (KNHG)

▪ über das gesamte Kantonsgebiet

▪ Ziel ist die Erhaltung und 
Weiterentwicklung des Kulturgutes



Inhalt des kantonalen Bauinventars

▪ schutzwürdige Ortsbilder

▪ schutzwürdige Gebäudegruppen

▪ schutzwürdige EinzelbautenGebäudegruppe



Ortsbilder



Gebäudegruppen 



Einzelbauten

O: Ortsbildprägende Bedeutung (Bedeutung von Lage, Stellung und Volumen)

H: Historische Bedeutung (Erinnerungswert, sozialgeschichtliche Bedeutung)

A: Architektonische Bedeutung (typologischer, architekturgeschichtlicher, 
baukünstlerischer Wert) 

S: Substanz (hoher Anteil bauzeitlicher Bausubstanz oder historisch wertvolle Bauteile)

U: Umgebung (wertvolle Gestaltung der Umgebung)

Auswahlkriterien 



Legende
Schwarz: Kantonale Denkmalpflege
Grün: Gemeinde
Rot: Eigentümer 
Blau: Regierung

Umsetzung des Inventars
Inventar

Das Inventar ist eine 
Grundlage für die 
Ortsplanung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Für spätere Rückfragen:
Kristin Bartsch
kristin.bartsch@dpg.gr.ch
081 257 20 72

mailto:kristin.bartsch@dpg.gr.ch


Gebäudeinventar

▪ Ein Gebäudeinventar wird erstellt bei 
Bauabsicht an einem geschützten Objekt 
(KRG Art. 43 Abs. 2), bei einer 
Unterschutzstellung aufgrund von 
Subventionen oder bei einer freiwilligen 
Unterschutzstellung.

▪ Der Schutzumfang dient allen Beteiligten als 
Grundlage, angemessene bauliche 
Änderungen zu definieren (z. B. eine 
fachgerechte Restaurierung mit Beiträgen 
durch den Kanton).
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